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MÜNDLICHE ANFRAGE H-0148/04
für die Fragestunde während der April-Tagung 2004
gemäß Artikel 43 der Geschäftsordnung
von Per Gahrton
an den Rat

Betrifft:Sonderbeauftragter für Tibet

Das Europäische Parlament hat bereits mehrmals den Wunsch geäußert, der Rat möge einen 
Sonderbeauftragten für Tibet ernennen. Zweimal kam es zur Bewilligung von Budgetmitteln für einen 
solchen Posten. Die EU verfügt bereits über Sonderbeauftragte für Mazedonien, den Nahen Osten, 
den Südkaukasus, Afghanistan, Bosnien und Herzegowina und den Stabilitätspakt für Südosteuropa 
sowie über einen Sondergesandten für das Gebiet rund um die Großen Seen in Afrika. Analog dazu 
könnte sich ein EU-Sonderbeauftragter für Tibet für eine friedliche Lösung des dortigen Konflikts 
einsetzen, etwa durch Unterstützung der seit rund einem Jahr stattfindenden Gespräche zwischen der 
Pekinger Regierung und Vertretern des Dalai Lama. Die in einer Antwort auf eine ähnliche Anfrage 
von Herrn Newton Dunn (H-0828/03) im Januar 20041 geäußerte Befürchtung, dass einem 
EU-Sonderbeauftragten weder gestattet würde, Tibet zu besuchen, noch Vertreter der Pekinger 
Regierung zu treffen, wurde auf keine Weise belegt.

Warum folgt der Rat in diesem Fall nicht dem eindeutigen Wunsch des Europäischen Parlaments und 
ernennt einen EU-Sonderbeauftragten für Tibet so wie man schon für sieben andere Konfliktgebiete in 
Europa, Afrika und Asien Sonderbeauftragte ernannt hat?
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